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K-1800             
Stadt Kassel 
Bebauungsplan Nr. II/3 „Jägerkaserne II und III, Bosestraße“ 
 
Behandlung der Stellungnahmen aus der Beteiligung gem. §§ 3 Abs. 2 und 4 Abs. 2 BauGB 
 
Beteiligungszeitraum: 23.01.2017 – 24.02.2017 
 

24 .04.2017 
Stellungnahmen von Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange: 
 
 

Nr. Behörde Datum Inhalt der Stellungnahmen Behandlung der Anregungen 
1.  Regierungspräsidium 

Kassel 
13.02.2017 In der Anlage übersende ich Ihnen die Stellungnahmen 

zu dem o.a. Bauleitplanverfahren aus Sicht der von mei-
ner Behörde wahrzunehmenden Belange. 

 

   Die Stellungnahmen der jeweiligen Fachdezernate beru-
hen auf unterschiedlichen gesetzlichen Grundlagen und 
sind daher nicht mit- oder aufeinander abgestimmt. Damit 
bleibt die Abwägungspflicht der Gemeinde im Rahmen 
ihrer Planungshoheit gewährleistet. 

Kenntnisnahme 

   Entscheidungen nach dem BauGB oder sonstigem öffent-
lichen Recht werden durch diese Stellungnahmen nicht 
berührt. 

Kenntnisnahme 

     
 Dezernat 21/2 (Regional-

planung, Siedlungswe-
sen) 
 

(03.02.17) Das Plangebiet ist im Regionalplan Nordhessen 2009 
(RPN) komplett als Vorranggebiet Siedlung Bestand aus-
gewiesen, so dass Ihrer Bauleitplanung keine zu beach-
tenden Ziele oder zu berücksichtigenden Grundsätze des 
RPN entgegenstehen. 

Die Hinweise und Anregungen werden zur Kenntnis ge-
nommen und haben keine Auswirkungen auf die Bebau-
ungsplaninhalte. 

   Ich rege nur an zu prüfen, ob der o. g. Bauleitplan tat-
sächlich ein Planfeststellung-ersetzender Plan sein soll 
und welche Planfeststellung er denn ersetzen soll bzw. 
auf diesen Zusatz zu verzichten. 

Die Hinweise und Anregungen wurden geprüft: 
Der Umbau des Knotenpunktes Ludwig-Mond-Straße / 
Bosestraße ist Teil des Plangebietes, wodurch der Bebau-
ungsplan planfeststellungsersetzende Aufgabe für diesen 
Bereich übernimmt. Vgl. Hierzu auch STN Nr. 7 Hessen 
Mobil 
Die Hinweise und Anregungen werden zur Kenntnis 
genommen und haben keine Auswirkungen auf die 
Bebauungsplaninhalte. 

     K M B 

Anlage 2 
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Nr. Behörde Datum Inhalt der Stellungnahmen Behandlung der Anregungen 
   Diese Stellungnahme berührt keine Entscheidungen nach 

anderen Rechtsvorschriften. 
 

     
 Dezernat 34 (Bergauf-

sicht) 
(07.02.17) Ausweislich der hier vorliegenden Unterlagen stehen vom 

Dezernat Bergaufsicht zu vertretende öffentlich-rechtliche 
Belange des Bergbaus dem o.g. Vorhaben nicht entge-
gen. 

Die Hinweise und Anregungen werden zur Kenntnis ge-
nommen und haben keine Auswirkungen auf die Bebau-
ungsplaninhalte. 

   Es wird jedoch darauf hingewiesen, dass das betroffene 
Gebiet von einem Bergwerksfeld der E.ON Kraftwerk und 
Bergbau, Kleinengliser Straße 2, 34582 Borken überdeckt 
wird. Es wird empfohlen, die Bergwerkseigentümerin zu 
beteiligen. 

Die Hinweise und Anregungen wurden geprüft: 
Die Bergwerkseigentümerin hat in ihrer Stellungnahme 
vom 10.03.2017 keine Bedenken und Anregungen zum 
Bebauungsplan vorgebracht. Vgl. STN 11 
Die Anregung und Hinweise wurden berücksichtigt. 

   Diese Stellungnahme schließt die Belange anderer De-
zernate des Regierungspräsidiums Kassel nicht ein. 

 

     
 Dezernat 31.1 (Grund-

wasserschutz,  
(10.02.17) Aus Sicht der Fachdezernate werden zu o. g. Vorhaben 

folgende Hinweise und Anregungen genannt: 
 

 Wasserversorgung, Alt-
lasten, Bodenschutz) 

 Dezernat 31.1 (Grundwasserschutz, Wasserversorgung, 
Altlasten, Bodenschutz) 

 

   Grundwasserschutz, Wasserversorgung  
   Die Aussage in der Begründung (z. B. Kapitel 2.3 und 

Kapitel 3.4.1), dass innerhalb des o. a. Plangebietes kei-
ne Schutzgebiete von der Planung betroffen sind, ist 
falsch und daher zu berichtigen. 

Die Hinweise und Anregungen wurden geprüft: 
das Schutzgebiet wird nachrichtlich in die Unterlagen des 
Bebauungsplanes aufgenommen. 
 

 Grundwasserschutz, Was-
serversorgung 
Bearbeiter: Herr Böckle, 
Telefon: (0561) 106 - 3563 

 Der Geltungsbereich des o. a. Planungsvorhaben befin-
det sich innerhalb der quantitativen Schutzzone B 2 - 
äußere Zone - des mit Datum vom 02.10.2006 (StAnz. 
46/2006, S. 2634) amtlich festgesetzten Heilquellen-
schutzgebietes für die staatlich anerkannte Heilquelle „TB 
Wilhelmshöhe 3", Gemarkung Wahlershausen der Stadt 
Kassel zu Gunsten der Thermalsolebad Kassel GmbH, 
Kassel. 

Kenntnisnahme  
Die Anregung und Hinweise werden berücksichtigt. 

   Die fachtechnische Prüfung der vorgelegten Unterlagen 
unter Berücksichtigung der v. g. Schutzgebietsverord-
nung ergab, dass keine Verbots- bzw. genehmigungs-
pflichtigen Tatbestände berührt werden, die dem Pla-
nungsvorhaben entgegenstehen würden.  
 

Die Hinweise und Anregungen werden zur Kenntnis ge-
nommen und haben keine Auswirkungen auf die Bebau-
ungsplaninhalte. 
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Nr. Behörde Datum Inhalt der Stellungnahmen Behandlung der Anregungen 
  

noch Grundwasserschutz, 
Wasserversorgung 
 

 Lediglich Bohrungen, die tiefer als Kote 50 m unter NHN 
in den Untergrund eindringen, bedürfen der vorherigen 
Genehmigung. 

Die Hinweise und Anregungen werden zur Kenntnis ge-
nommen und haben keine Auswirkungen auf die Bebau-
ungsplaninhalte, da die vorgesehenen Tiefgaragenbauwer-
ke werden keine 50 m unter NHN zu liegen kommen 

     
 Altlasten, Bodenschutz 

Bearbeiter: Frau Vogt, 
Telefon: (0561) 106 - 3722 
 

 Bei Beachtung der in der Begründung beschriebenen 
Vorgehensweise bezüglich der Altlastenproblematik und 
der Grundwasserverhältnisse bestehen aus Sicht des 
vorbeugenden Grundwasserschutzes keine Bedenken 
gegen das o. a. Planungsvorhaben auf Grundlage der 
vorgelegten Unterlagen. 

Die Hinweise und Anregungen werden zur Kenntnis ge-
nommen und haben keine Auswirkungen auf die Bebau-
ungsplaninhalte. 

   Für den Bereich Altlasten, Bodenschutz, bestehen aus 
Sicht des Dezernates 31.1 in Bezug auf o. g. Vorhaben 
keine Bedenken. 

Kenntnisnahme 

     
 Dezernat 31.3 (Oberirdi-

sche Gewässer, Hoch-
wasserschutz) 

(10.02.17) Aus Sicht des Dezernates 31.3 bestehen in Bezug auf o. 
g. Vorhaben keine Bedenken. 

Kenntnisnahme 

 Bearbeiter: Herr Welteke, 
Telefon: (0561) 106 - 3594 

   

     
 Dezernat 31.5 (Kommu-

nales Abwasser, Gewäs-
sergüte, industrielles 
Abwasser, wasserge-
fährdende Stoffe) 

(10.02.17) Für den Bereich kommunales Abwasser, Gewässergüte, 
bestehen aus Sicht des Dezernates 31.5 in Bezug auf o. 
g. Vorhaben keine Bedenken. 
 

Kenntnisnahme 

 Kommunales Abwasser, 
Gewässergüte 
Bearbeiter: Frau Reimuth, 
Telefon: (0561) 106 - 3633 

   

     
 Industrielles Abwasser, 

wassergefährdende Stoffe 
Bearbeiter: Frau Bohne, 
Telefon: (0561) 106 – 3675 
 
 

 Für den Bereich Industrielles Abwasser, wassergefähr-
dende Stoffe, werden die Belange des Dezernates 31.5 in 
Bezug auf o. g. Vorhaben nicht berührt. 
 

Kenntnisnahme 
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Nr. Behörde Datum Inhalt der Stellungnahmen Behandlung der Anregungen 
 Dezernat 27.1 (Natur-

schutz, Landschaftspla-
nung) 

(09.03.17) Nach den vorliegenden Unterlagen sind die von mir in der 
Bauleitplanung zu vertretenden Belange des Naturschut-
zes und der Landschaftspflege durch die Aufstellung des 
o.g. vorhaben-bezogenen Bebauungsplanes berührt. 

Der Bebauungsplan wird gem. § 30 BauGB als Angebots-
plan und nicht als Vorhaben-bezogener Bebauungsplan 
aufgestellt. 

   Das Vorhaben befindet sich zwar im Innenbereich, jedoch  
sind arten- und biotopschutzrechtliche Aspekte zu be-
trachten und zu bedenken. 
Aus naturschutzfachlicher Sicht ist diese „Innenentwick-
lung“ nicht unproblematisch zu beurteilen, da sich das 
Areal durch sehr prägnanten bzw. alten Gehölzbestand 
auszeichnet. 

Die Hinweise und Anregungen wurden geprüft: 
Es ist ein grundsätzliches Problem der Innenentwicklung, 
dass sich in besonderem Maße Konflikte zwischen Flä-
chenbeanspruchung durch bauliche Nutzung und z.T. sehr 
hochwertigen Vegetationsbeständen, die im Innenbereich 
naturgemäß rarer und somit besonders wertvoll sind, erge-
ben. In der vorgelegten Planung war daher u.a. ein Ziel, 
einen möglichst weitgehenden Schutz durch sichernde 
Festsetzungen für wertvolle Gehölzbestände zu schaffen. 
Die Gehölzverluste, die durch die Planung bereits minimiert 
wurden aber in der vorgelegten Form in Kauf genommen 
werden, werden durch die Festsetzung umfangreicher 
Neupflanzungen kompensiert. 
Hinzu kommt, daß das Areal lediglich an seinen Rändern 
mit Gehölzen eingefasst. ist Mit der Bebauung wird eine 
Verbesserung der Bestandssituation erreicht, da das Ge-
lände heute umfänglich versiegelt ist. 
Die Hinweise und Anregungen werden zur Kenntnis 
genommen und haben keine Auswirkungen auf die 
Bebauungsplaninhalte. 

   Grundsätzlich sollten daher Gehölzbeseitigungen auf das 
absolute Minimum reduziert werden, Eingriffsminimierun-
gen im Sinne des § 8 BNatSchG sollten erneut geprüft 
werden. 
Derartige Gehölzbestände sind im innerstädtischen Raum 
als Raritäten mit höchster Bedeutsamkeit sowohl für das 
Stadtklima, den Artenschutz, als auch für das Stadtbild zu 
betrachten. 

   Grundsätzlich sind artenschutzrechtliche Regelungen im 
Sinne der § 39 (5) BNatSchG sowie § 44 (1) BNatSchG 
zu beachten. Daher sind unvermeidbare Gehölzfällungen 
ausschließlich im Zeitraum zwischen dem 01.10. und 
dem 28./29.2.durchzuführen. Jedes Gehölz ist vor der 
Fällung von sachkundigem Personal hinsichtlich des Ar-
tenschutzes (Nester, Höhlen usw.) zu überprüfen, um 
Verbotstatbestände im Vorfeld abwenden zu können.  

Die Hinweise und Anregungen wurden geprüft: 
In den Hinweisen des Kapitel C der textlichen Festsetzun-
gen wird zur Vermeidung eines Verstoßes gegen die ar-
tenschutzrechtlichen Vorschriften des § 44 BNatSchG, 
empfohlen, durch Auflage zur Baugenehmigung sicherzu-
stellen, dass die Maßnahmen gemäß „Artenschutzrechtli-
che Einschätzung gem. § 44 BNatSchG“, Büro BÖF, Kas-
sel, 16.10.2015) beachtet werden. 
Diese Maßnahmen beinhalten u.a. den genannte Zeitraum 
von Gehölzfällungen und die Gehölzbegutachtung durch 
fachkundiges Personal. 
Die Hinweise und Anregungen werden zur Kenntnis 
genommen und haben keine Auswirkungen auf die 
Bebauungsplaninhalte. 
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Nr. Behörde Datum Inhalt der Stellungnahmen Behandlung der Anregungen 
   Die unter Punkt C Hinweise, C.5 dargelegten Inhalte sind 

nicht als „Empfehlung“, sondern als zwingend einzuhal-
tendes Erfordernis zu definieren. 

Die Hinweise und Anregungen wurden geprüft: 
Diese Empfehlungen werden im Rahmen des städtebauli-
chen Vertrages gesichert. 
Die Hinweise und Anregungen werden zur Kenntnis 
genommen und haben keine Auswirkungen auf die 
Bebauungsplaninhalte. 

 noch Dezernat 27.1 (Na-
turschutz, Landschaftspla-
nung) 

 Aufgrund des Nachweises von vier Fledermausarten 
sollten Nisthilfen- evtl. auch in/an den Fassaden der neu-
en Gebäude vorgesehen werden. 

Die Hinweise und Anregungen wurden geprüft: 
Von den 4 nachgewiesenen Arten wurde für 2 Arten (Mük-
kenfledermaus und großer Abendsegler, Arten mit ungün-
stigem Erhaltungszustand) dargelegt, dass zum einen auf-
grund der geringen Anzahl von Rufkontakten und zum 
anderen aufgrund der Biotopausstattung davon auszuge-
hen ist, dass sich potenzielle Wochenstuben nicht im Pla-
nungsgebiet befinden sondern im Park Schönfeld. Für die 
Mückenfledermaus sind Einzel- oder Zwischenquartiere im 
Geltungsbereich zwar nicht gänzlich auszuschließen, im 
angrenzenden Park Schönfeld sind jedoch entsprechende 
Habitate in geeigneterer Form ausreichend vorhanden. 
Entsprechendes gilt für die beiden Arten mit günstigem 
Erhaltungszustand, Zwergfledermaus und Rauhautfleder-
maus, für die Einzel- oder Zwischenquartiere im Geltungs-
bereich ebenfalls nicht auszuschließen sind. 
Für die Zwergfledermaus können zwar auch Wochenstu-
ben in oder an Gebäuden nicht gänzlich ausgeschlossen 
werden, sind aber aufgrund der Tatsache, dass Ein- und 
Ausflüge während der Begehungen nicht beobachtet wer-
den konnten, unwahrscheinlich. Das Anbringen von Nisthil-
fen wird im Städtebaulichen Vertrag geregelt (s. Nr. 3). 
 

   Ich empfehle eine ökologische Bauüberwachung, die die 
Einhaltung artenschutzrechtlicher Regelungen überwacht, 
vermeidbare Gehölzbeeinträchtigungen durch Schutzvor-
kehrungen (Wurzelvorhänge, Spundwände usw.) verhin-
dert und die Realisierung der Kompensationsmaßnah-
men bzw. der Ersatzpflanzungen kontrolliert. 

Die Hinweise und Anregungen wurden geprüft: 
Aufgrund der wertvollen zu schützenden Gehölzbestände 
und den allgemeinen Erfahrungen, dass das entsprechen-
de Bewusstsein und z.T. auch das Fachwissen über not-
wendige Schutzmaßnahmen bei Baufirmen oft nicht aus-
reichend vorhanden oder aus ökonomischen Gründen 
nicht umgesetzt wird, wird der Empfehlung gefolgt, und die 
ökologische Bauüberwachung im städtebaulichen Vertrag 
vereinbart. 



Bebauungsplan Nr. II/3 „Jägerkaserne II und III, Bosestraße“ 
 
Behandlung der Stellungnahmen aus der Beteiligung gem. §§ 3 Abs. 2 und 4 Abs. 2 BauGB  
 

 6/40 

Nr. Behörde Datum Inhalt der Stellungnahmen Behandlung der Anregungen 
In den Umweltbericht wird ein entsprechender Hinweis 
aufgenommen. 
Die Anregung und Hinweise werden berücksichtigt. 

 

noch Dezernat 27.1  

 Alle übrigen Naturschutzbelange, insbesondere die Ein-
griffsregelung gemäß § 18 BNatSchG i.V. mit § 1a 
BauGB werden von der unteren Naturschutzbehörde 
vertreten. 

Kenntnisnahme 

 (Naturschutz, Land-
schaftsplanung) 

 Diese Stellungnahme enthält keine Aussagen nach ande-
ren Rechtsvorschriften. 

 

2.  Landesamt für Denkmal-
pflege 

06.02.2017 Aus der Sicht der Baudenkmalpflege werden gegen 
oben bezeichnetes Verfahren keine Bedenken erhoben. 

Kenntnisnahme 

   Der hiesigen Abteilung hessenARCHÄOLOGIE bleibt 
eine gesonderte Stellungnahme vorbehalten. 

Eine Beteiligung der Abteilung hessenARCHÄOLOGIE 
erfolgte, eine Stellungnahme ist nicht eingegangen. 

3.  Untere Wasser- und Bo-
denschutzbehörde 

24.02.2017 Ergänzend sollte in Ziffer 3.4.1 „Wasser und Boden" 
(oder evtl. bereits in Ziffer 2.3) erwähnt sein, dass das 
Gebiet innerhalb des Heilquellenschutzgebietes, Zone B2 
liegt. Es gilt die Schutzgebietsverordnung des Regie-
rungspräsidiums Kassel vom 2. Oktober 2006, Az. 
31.1W(611-009). 

Die Hinweise und Anregungen wurden geprüft: 
Die Begründung wird in den genannten Kapiteln nachricht-
lich ergänzt. 
Die Anregung und Hinweise werden berücksichtigt. 

   Die auf dem Gelände Jägerkaserne II von RKH betriebe-
nen Anlagen zur Lagerung von wassergefährdenden 
Stoffen (Heizöl, Diesel, Frisch- und Altöl) wurden bis 
12/2016 vom TÜV bei Stilllegung geprüft. 

Die Hinweise und Anregungen wurden geprüft: 
Die Hinweise und Anregungen werden zur Kenntnis ge-
nommen und haben keine Auswirkungen auf die Bebau-
ungsplaninhalte. 

     
 Untere Naturschutzbe-

hörde 
 Grundsätzliche naturschutzfachliche Bedenken gegen 

den Entwurf bestehen nicht. Die Nutzung des bereits in 
Teilen hochversiegelten Areals zu Wohnzwecken wird 
befürwortet sowie der Erhalt arrondierender Gehölzflä-
chen. 

Kenntnisnahme 

   Begründung 
Fachbeitrag Umwelt und Grün 
2.9.4 Faunistische Erhebung und artenschutzrechtli-
che Einschätzung 
Eine artenschutzrechtliche Prüfung des Vorhabens wurde 
im Rahmen einer faunistischen Erhebung und arten-
schutzrechtlichen Einschätzung durchgeführt. Zur Ver-
meidung eines Verstoßes gegen die artenschutzrechtli-
chen Vorschriften des § 44 BNatSchG wurden Bauzeiten-
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Nr. Behörde Datum Inhalt der Stellungnahmen Behandlung der Anregungen 
regelungen insbesondere zum Schutz der festgestellten 
Fledermausarten zur Aufnahme in die Baugenehmigung 
empfohlen. 

 noch Untere Naturschutz-
behörde 

 Alle Fledermausarten sind streng geschützt und pla-
nungsrelevant. Insgesamt wurden im Untersuchungsge-
biet vier Fledermausarten nachgewiesen, die das Areal 
als Zwischenquartier und auch möglicherweise als Wo-
chenstubenquartier nutzen. Ein Ausgleich für den Verlust 
potenzieller Quartierstrukturen in Folge von Abriss und 
Rodung kann für die vorhandenen Fledermausarten 
durch künstliche Nisthilfen erreicht werden. Aus diesem 
Grund wäre es sinnvoll, bereits auf B-Planebene Nisthil-
fen zum Einbau in die Fassade festzusetzen (siehe Bei-
spielfotos). Vorgezogene Ausgleichmaßnahmen (CEF-
Maßnahmen) sind laut Gutachten nicht erforderlich. 

Die Hinweise und Anregungen wurden geprüft: 
Von den 4 nachgewiesenen Arten wurde für 2 Arten (Mük-
kenfledermaus und großer Abendsegler, Arten mit ungün-
stigem Erhaltungszustand) dargelegt, dass zum einen auf-
grund der geringen Anzahl von Rufkontakten und zum 
anderen aufgrund der Biotopausstattung davon auszuge-
hen ist, dass sich potenzielle Wochenstuben nicht im Pla-
nungsgebiet befinden sondern im Park Schönfeld. Für die 
Mückenfledermaus sind Einzel- oder Zwischenquartiere im 
Geltungsbereich zwar nicht gänzlich auszuschließen, im 
angrenzenden Park Schönfeld sind jedoch entsprechende 
Habitate in geeigneterer Form ausreichend vorhanden. 
Entsprechendes gilt für die beiden Arten mit günstigem 
Erhaltungszustand, Zwergfledermaus und Rauhautfleder-
maus, für die Einzel- oder Zwischenquartiere im Geltungs-
bereich ebenfalls nicht auszuschließen sind. 
Für die Zwergfledermaus können zwar auch Wochenstu-
ben in oder an Gebäuden nicht gänzlich ausgeschlossen 
werden, sind aber aufgrund der Tatsache, dass Ein- und 
Ausflüge während der Begehungen nicht beobachtet wer-
den konnten, unwahrscheinlich. 
Dennoch wird die Anbringung von Nistkästen im Bereich 
der Gebäudeköpfe am östlichen Rand der Bebauung im 
Übergangsbereich zwischen „Jägerkaserne I“ und „Jäger-
kaserne II“ im Rahmen des städtebaulichen Vertrages 
gesichert. 
Die Hinweise und Anregungen werden zur Kenntnis 
genommen und haben keine Auswirkungen auf die 
Bebauungsplaninhalte. 
 
 

   6.2.3 Auswirkungen auf das Schutzgut Vegetation, 
Gehölzbestände 
Die dauerhafte Sicherung der Gehölzbestände am Süd- 
und Ostrand des Planungsgebietes sowie entlang der 

 
 
Kenntnisnahme  
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Nr. Behörde Datum Inhalt der Stellungnahmen Behandlung der Anregungen 
Böschung zwischen dem Gelände der Jägerkaserne II 
und III werden sowohl aus gestalterischer als auch aus 
artenschutzrechtlicher Sicht begrüßt.  

 

   Probleme werden im Hinblick auf den Abstand der Ge-
bäude entlang der östlichen Grenze zum Gehölzgürtel 
aus Bäumen gesehen. Der Abstand zwischen geplanter 
Fassade und Gehölzgürtel beträgt teilweise unter 5 m. 
Hier sind zukünftige Konflikte im Hinblick auf Beschat-
tung, Baumkronenkontakt zum Gebäude und damit erfor-
derliche Rückschnitte vorprogrammiert. 

Die Hinweise und Anregungen wurden geprüft: 
Die lineare Flächenabgrenzung im Planteil kann von den 
örtlichen Gegebenheiten des Gehölzgürtels abweichen. 
Daher ist das Konfliktpotential vor Ort und im Zuge der 
Vorhabensplanung abzuschätzen und entsprechende Vor-
kehrungen zum Schutz zu treffen. Rückschnitte sind dabei 
nicht ausgeschlossen, führen aber auch nicht unmittelbar 
zum Verlust bzw. zu wesentlichen Beeinträchtigung der 
vorhandenen Gehölze. 
Die Hinweise und Anregungen werden zur Kenntnis 
genommen und haben keine Auswirkungen auf die 
Bebauungsplaninhalte. 

 noch Untere Naturschutz-
behörde 

 Die im Bereich der Bosestraße am Gebäude E zur Erhal-
tung festgesetzten beiden Bäume sind aufgrund der un-
mittelbaren Nähe zur Tiefgarage und den damit verbun-
denen Abgrabungen nicht zu erhalten. Die Festsetzung 
ist daher fachlich nicht sinnvoll. 

Die Hinweise und Anregungen wurden geprüft: 
Sollte eine Tiefgarage tatsächlich errichtet werden, so ist 
die Anmerkung richtig. Da es sich um eine Angebotspla-
nung handelt, kann einen Bebauung auch ohne Tiefgarage 
erfolgen, so daß die Bäume weiterhin bestehen bleiben 
können. Zudem sichert die Festsetzung den Standort und 
bei Verlust kann eine Ersatzpflanzung an anderer Stelle 
gefordert werden. 
Die Hinweise und Anregungen werden zur Kenntnis 
genommen und haben keine Auswirkungen auf die 
Bebauungsplaninhalte. 

   Planungsrechtliche Festsetzungen 
B. 3 Gestaltung der unbebauten Flächen der bebau-
ten Grundstücke und Einfriedungen (§ 81 Abs. 1 Nr. 3 
HBO) 
B.3.1 Freiflächen 
Es sicherzustellen, dass die Freiflächen als Vegetations-
flächen angelegt werden und keine „Steinbeete" entste-
hen. Die Qualität der Freiflächen ist daher durch entspre-
chende textliche Ergänzung zu konkretisieren. 

 

   Vorschlag: 
„Unbebaute Flächen, die nicht als Hof- oder Stellfläche 
genutzt werden, sind als Vegetationsfläche gärtnerisch 

Die Hinweise und Anregungen wurden geprüft: 
Zur Detaillierung wird die Festsetzung entsprechend der 
Anregung ergänzt. 
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Nr. Behörde Datum Inhalt der Stellungnahmen Behandlung der Anregungen 
anzulegen und zu unterhalten. Die Abdeckung mit Schot-
ter, Kies etc. ist außer für Zuwegungen unzulässig". 

Die Anregung und Hinweise werden berücksichtigt. 

 noch Untere Naturschutz-
behörde 
 

 D Pflanzlisten 
D.1 Pflanzliste 1 Laubbäume 
Geeignete klein- und mittelkronige Arten: 
Die Elsbeere ist aufgrund ihrer möglichen Endhöhe und 
ihres Habitus den großkronigen Baumarten zuzuordnen. 

 
Die Hinweise und Anregungen wurden geprüft: 
Die Elsbeere wird aus der Pflanzliste gestrichen 
Die Anregung und Hinweise werden berücksichtigt. 

4.  Kasseler  
Verkehrs-Gesellschaft 
Aktiengesellschaft 

07.02.2017 Gegen den o. g. Bebauungsplanentwurf bestehen unse-
rerseits keine Einwände. 

Kenntnisnahme 

5.  Zweckverband Raum 
Kassel 

23.02.2017 Der Flächennutzungsplan (FNP) des Zweckverbandes 
Raum Kassel stellt für den Bereich, auf den sich das o.g. 
Bauleitplanverfahren bezieht, „Gemischte Bauflächen" 
dar. Der vorliegende Bebauungsplanentwurf kann somit 
nicht als aus dem Flächennutzungsplan entwickelt ange-
sehen werden. Dieser wird gemäß § 13a Abs. 2 BauGB 
im Wege der Berichtigung angepasst. Die Berichtigung 
erfolgt nach Rechtskraft des Bebauungsplanes in 
„Wohnbauflächen". 

Die Hinweise und Anregungen werden zur Kenntnis ge-
nommen und haben keine Auswirkungen auf die Bebau-
ungsplaninhalte. 
Vgl. hierzu die Ausführungen in Kapitel 1.2 der Begründung 

   Der ZRK begrüßt das Vorhaben als Projekt der In-
nenentwicklung und Konversion. Neben der Schaffung 
von Wohnraum wird eine Teilfläche des Areals der ehe-
maligen Jägerkaserne genutzt und zugänglich gemacht. 
Auch die Öffnung des Geländes zum Park Schönfeld hin 
mit der Umsetzung der Grünverbindung aus dem FNP 
und dem Landschaftsplan des ZRK wird positiv gesehen. 

Kenntnisnahme 

   Im Siedlungsrahmenkonzept (SRK 2015) wird keine Aus-
sage zur Nachnutzung der ehemaligen militärischen Lie-
genschaften in Kassel gemacht. Im SRK 2005 ist die 
Entwicklung in der Jägerkaserne III mit 100 Wohnungen 
benannt. 

 

   Der Kommunale Entwicklungsplan (KEP) Zentren 2016 
schließt Einzelhandel in dezentralen Lagen aus. Ziel des 
KEP-Zentren ist die Sicherung der Nahversorgung be-
sonders in den Zentralen Versorgungsbereichen (ZVB), 
dieser kann durch eine weitere Ansiedlung im Plangebiet 
geschwächt werden. Der ZVB (B-Zentrum) Südstadt ver-
läuft entlang der Frankfurter Straße und beginnt an der 

Red. Anmerkung: aktuell ist der  KEP 2015  
 
Die Hinweise und Anregungen wurden geprüft: 
Bislang sind „die der Versorgung des Gebiets dienende 
Läden“ allgemein zulässig. Zur Detaillierung wird die Fest-
setzung entsprechend der Anregung ergänzt. 
Die Anregung und Hinweise werden berücksichtigt. 
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Nr. Behörde Datum Inhalt der Stellungnahmen Behandlung der Anregungen 
Kreuzung zur Ludwig-Mond-Straße in fußläufiger Entfer-
nung (300m) von dem Plangebiet. Die Festsetzung im B-
Plan sollte deswegen Einzelhandelsbetriebe mit Ausnah-
me von Lebensmitteleinzelhandel mit einer Verkaufsflä-
che bis zu 400m2 (Convenience Store) ausschließen. 
Dies war auch im Entwurf zum B-Plan für Salzmann ent-
sprechend aufgenommen. 

 noch Zweckverband Raum 
Kassel 

 Aus Sicht der Landschaftsplanung wird noch darauf hin-
gewiesen, dass die Bereiche, in denen das Urban Garde-
ning stattfinden soll, besonders auf Schadstoffe unter-
sucht werden. Für den Anbau der Lebensmittel ist die 
Beseitigung von Schadstoffen im Boden von großer Be-
deutung. 

Die Hinweise und Anregungen wurden geprüft: 
In Ziffer A 12 des Textteiles sind entsprechende Vorge-
hensweisen festgesetzt. 
Die Hinweise und Anregungen werden zur Kenntnis 
genommen und haben keine Auswirkungen auf die 
Bebauungsplaninhalte. 

   Für den Verlust der Höhlenbäume wird das Anbringen 
von. Fledermauskästen empfohlen. 

s. STN 3 

   Aus verkehrsentwicklungsplanerischer Sicht wird empfoh-
len, die Radverkehrsbeauftragte der Stadt Kassel am 
Planentwurf und der geplanten äußeren Erschließung zu 
beteiligen. 

Die Verkehrsplanung ist durch das Straßenverkehrs- und 
Tiefbauamt, dem die Radverkehrsbeauftragte angehört  
begleitet worden. 

   Weitere Anregungen und Hinweise haben wir nicht vorzu-
tragen, für Rückfragen stehen wir gern zur Verfügung. 

Kenntnisnahme 

6.  Koordinierungsbüro für 
Raumordnung und 
Stadtentwicklung 

27.02.2017 Wir haben die oben genannten Pläne geprüft und festge-
stellt, dass nach unserem Kenntnisstand Interessen der 
gewerblichen Wirtschaft nicht nachteilig berührt werden. Die Hinweise und Anregungen wurden geprüft: 

   Jedoch möchten wir anmerken, dass die Ludwig-Mond-
Straße eine sehr wichtige Verkehrsachse im Straßennetz 
der Stadt Kassel ist, über die ein erheblicher Teil des 
täglichen Berufsverkehrs abgewickelt wird und daher 
leistungsfähig ausgebaut sein sollte. Nach der endgülti-
gen Bebauung der Jägerkaserne ergibt sich ein zusätzli-
ches Verkehrsaufkommen von rund 2.000 Kfz/24h (Quell- 
und Zielverkehr aus der Jägerkaserne I & II), was sich 
insbesondere auf die Morgen- und Nachmittagsspitzen 
der angrenzenden Kreuzung auswirkt. 

Verweis auf das Verkehrsgutachten (BBW GmbH, August 
2014) und die Stellungnahme zur Führung der Fußgänger 
(BBW GmbH, Juni 2015): 
Für den Knotenpunkt Ludwig-Mond-Straße / Bosestraße 
ergibt sich mit dem prognostizierten Verkehrsaufkommen 
in den Spitzenstunden eine befriedigende Qualität des 
Verkehrsablaufs (QSV C). Grundvoraussetzung für die 
befriedigende Verkehrsqualität ist die Abbindung des heu-
tigen Busdepots, so dass der Knotenpunkt künftig nur noch 
als vierarmiger Knotenpunkt betrieben wird. Darüber hin-
aus ist die Signalisierung des dann vierarmigen Knoten-
punktes erforderlich. 

 noch Koordinierungsbüro 
für Raumordnung und 

 Es sollte im Vorfeld daher eine genaue Simulation der 
Verkehrsflüsse stattfinden, um die Leistungsfähigkeit der 

 
Siehe obenstehende Antwort. 
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Nr. Behörde Datum Inhalt der Stellungnahmen Behandlung der Anregungen 
Stadtentwicklung Kreuzung festzustellen. Hierbei sollte das maximale Ver-

kehrsaufkommen von rund 3.000 Kfz/h (Spitzenbereiche) 
berücksichtigt werden. Gegebenenfalls sollten die Bau-
weise der Kreuzung und die Ampelsteuerung so optimiert 
werden, dass dieses Verkehrsaufkommen problemlos 
bewältigt werden kann. 

 
 
Die Hinweise und Anregungen werden zur Kenntnis 
genommen und haben keine Auswirkungen auf die 
Bebauungsplaninhalte. 
 

7.  Hessen Mobil  
Straßen- und Verkehrs-
management 

22.02.2017 Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. II/3 liegt 
im Stadtteil Wehlheiden südlich der städtischen Erschlie-
ßungsstraße "Bosestraße" bzw. westlich der "Ludwig- 
Mond- Straße" (L 3421); er umfasst die Flächen der Area-
le der "Jägerkaserne II und III". Das Gelände der "Jäger-
kaserne II" soll wegen seiner integrierten Lage einer 
Wohnbebauung zugeführt werden- das angrenzende 
Gebiet der "Jägerkaserne III" ist bereits baulich herge-
stellt und wird zur Sicherung der städtebaulichen Ord-
nung in den Bebauungsplan mit eingezogen. 

 

   Die verkehrliche Erschließung ist über die unmittelbar 
nördlich angrenzende städtische Erschließungsstraße 
"Bosestraße" vorgesehen, die unmittelbar östlich in die 
"Ludwig- Mond- Straße" (L 3421) einmündet. Aufgrund 
des durch die vorgesehene Wohnbebauung zu erwarten-
den, vermehrten Verkehrsaufkommens mit höherer Fre-
quentierung des Knotenpunktes, ist eine Verkehrsunter-
suchung bzw. eine Überprüfung der Leistungsfähigkeit 
durchgeführt worden, um die Auswirkungen der Bauleit-
planung auf den Verkehrsknotenpunkt abschätzen zu 
können. Die Untersuchung hat gezeigt, dass künftig eine 
merkliche Zunahme des Ziel- und Quellverkehrs in dem 
bereits jetzt überlasteten Knotenpunktbereich zu erwarten 
ist. Für einen leistungsfähigen und sicheren Verkehrsab-
lauf wird eine Umgestaltung des Knotenpunktes u.a. mit 
einer 32 m langen Linksabbiegespur im südlichen Bereich 
zulasten des vorhandenen 7,00 m breiten Grünstreifens 
und die Errichtung einer Lichtsignalanlage zwingend er-
forderlich. Das Baurecht zur Umgestaltung des Knoten-
punktes wird durch die Einbeziehung des Knotenpunktes 
in den Geltungsbereich geschaffen (der B- Plan erlangt 
somit planfeststellungsersetzende Wirkung).  
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Nr. Behörde Datum Inhalt der Stellungnahmen Behandlung der Anregungen 
   Ein Detailplan des künftigen Knotenpunktes lag der Be-

gründung leider nicht bei. 
Ein entsprechender Plan ist nicht Gegenstand des Bebau-
ungsplanes. Der Entwurfsplan für den Umbau der Kreu-
zung wird Teil des städtebaulichen Vertrages, der wieder-
um zeitgleich mit dem Bebauungsplan abgeschlossen wird. 
Der Plan wird vor Abschluss des Vertrages mit Hessen 
Mobil abgestimmt. 

 noch Hessen Mobil  
Straßen- und Verkehrsma-
nagement 

 Der Streckenabschnitt der Landesstraße 3421 (Ludwig- 
Mond- Straße) befindet sich im Bereich des Geltungsbe-
reiches des B- Planes Nr. II/3 im Stadtgebiet und somit 
im Eigentum und der Baulast der Stadt Kassel. 

Kenntnisnahme 

   Gegen den B- Plan Nr. II/3 bestehen aus unserer Sicht 
keine grundsätzlichen Einwände. 

Die Hinweise und Anregungen werden zur Kenntnis ge-
nommen und haben keine Auswirkungen auf die Bebau-
ungsplaninhalte. 

   Wir gehen dabei davon aus, dass die Vorgaben der Ver-
kehrsuntersuchung des Büros "Brilon- Bondzio- Weiser" 
zur leistungsfähigen Abwicklung des Verkehrsaufkom-
mens im Knotenpunktbereich "Ludwig- Mond- Straße" / 
"Bosestraße" umgesetzt und keine wesentlichen Spur-
breitenreduzierungen im Verlauf der "Ludwig- Mond- 
Straße" (L 3421) vorgenommen werden. 

Die Hinweise und Anregungen wurden geprüft: 
Zum Erhalt der Bestandsbäume im Mittelstreifen werden 
die Fahrstreifen der südlichen Knotenpunktzufahrt (Ostsei-
te) zur Schaffung des erforderlichen Linksabbiegefahrstrei-
fens um 0,25 m auf jeweils 3,25 m verschmälert. Die ge-
planten Fahrstreifenbreiten entsprechen mit jeweils 3,25 m 
den Vorgaben der Richtlinien für die Anlage von Stadtstra-
ßen (RASt 06). 
Die Hinweise und Anregungen werden zur Kenntnis 
genommen und haben keine Auswirkungen auf die 
Bebauungsplaninhalte. 

   Im Zuge des weiteren Verfahrens bitten wir uns einen 
Detailplan über den Umbau des Knotenpunktes noch 
zukommen zu lassen. 

der Bitte wird nachgekommen /s.o. 

8.  Unitymedia 21.02.2017 Im Planbereich liegen Versorgungsanlagen der Unityme-
dia Hessen GmbH & Co. KG. Wir sind grundsätzlich dar-
an interessiert, unser glasfaserbasiertes Kabelnetz in 
Neubaugebieten zu erweitern und damit einen Beitrag zur 
Sicherung der Breitbandversorgung für Ihre Bürger zu 
leisten. 
 

 

   Ihre Anfrage wurde an die zuständige Fachabteilung wei-
ter geleitet, die sich mit Ihnen zu gegebener Zeit in Ver-
bindung setzen wird. Bis dahin bitten wir Sie, uns am 
Bebauungsplanverfahren weiter zu beteiligen. 

Die Hinweise und Anregungen werden zur Kenntnis ge-
nommen und haben keine Auswirkungen auf die Bebau-
ungsplaninhalte. 
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 noch Unitymedia  Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 

Bitte geben Sie dabei immer unsere oben stehende Vor-
gangsnummer an. 

 

9.  Telekom 20.02.2017 Die Telekom Deutschland GmbH (nachfolgend Telekom 
genannt) - als Netzeigentümerin und Nutzungsberechtigte 
i. S. v. § 68 Abs. 1 TKG - hat die Deutsche Telekom 
Technik GmbH beauftragt und bevollmächtigt, alle Rech-
te und Pflichten der Wegesicherung wahrzunehmen so-
wie alle Planverfahren Dritter entgegenzunehmen und 
dementsprechend die erforderlichen Stellungnahmen 
abzugeben. Zu der o. g. Planung nehmen wir wie folgt 
Stellung: 

 

   Im Planbereich befinden sich Telekommunikationslinien 
der Telekom, die aus beigefügtem Plan ersichtlich sind. 

 

   Der Bestand und der Betrieb der vorhandenen TK-Linien 
müssen weiterhin gewährleistet bleiben. 

Dies ist nicht Gegenstand des Bebauungsplanverfahrens. 
Die Hinweise und Anregungen werden zur Kenntnis 
genommen und haben keine Auswirkungen auf die 
Bebauungsplaninhalte. 

   Wir bitten, die Verkehrswege so an die vorhandenen 
umfangreichen Telekommunikationslinien der Telekom 
anzupassen, dass diese Telekommunikationslinien nicht 
verändert oder verlegt werden müssen. 

Die Hinweise und Anregungen wurden geprüft: 
Eine veränderte Lage der Verkehrswege wird aufgrund der 
derzeitigen Lage der Leitungen und der ausgewiesenen 
überbaubaren Flächen nicht als erforderlich angesehen. 
Sind im Rahmen von Bautätigkeiten Änderungen am Lei-
tungsnetz der Telekom erforderlich so liegt dies im Aufga-
benbereich des jeweiligen Bauherren. 
Die Hinweise und Anregungen werden zur Kenntnis 
genommen und haben keine Auswirkungen auf die 
Bebauungsplaninhalte. 

   Wir bitten folgende fachliche Festsetzung in den Bebau-
ungsplan aufzunehmen: 

 

   In allen Straßen bzw. Gehwegen sind geeignete und aus-
reichende Trassen mit einer Leitungszone in einer Breite 
von ca. 0,3 m für die Unterbringung der Telekommunika-
tionslinien der Telekom vorzusehen. 

Die Hinweise und Anregungen wurden geprüft: 
Von einer Übernahme des Hinweises in den Textteil wird 
abgesehen, da eine Beteiligung im Rahmen der Erschlie-
ßungsplanung erfolgen wird. 
Die Hinweise und Anregungen werden zur Kenntnis 
genommen und haben keine Auswirkungen auf die 
Bebauungsplaninhalte. 

   Hinsichtlich geplanter Baumpflanzungen ist das "Merk- Die Hinweise und Anregungen wurden geprüft: 
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Nr. Behörde Datum Inhalt der Stellungnahmen Behandlung der Anregungen 
blatt über Baumstandorte und unterirdische Ver- und 
Entsorgungsanlagen" der Forschungsgesellschaft für 
Straßen- und Verkehrswesen, Ausgabe 1989; siehe ins-
besondere Abschnitt 3, zu beachten. Wir bitten sicherzu-
stellen, dass durch die Baumpflanzungen der Bau, die 
Unterhaltung und Erweiterung der Telekommunikationsli-
nien der Telekom nicht behindert werden. 

Die im Planteil vorgesehenen Pflanzgebote liegen über-
wiegend im Bereich der Verkehrsfläche. Somit erfolgt eine 
Abstimmung der Pflanzungen mit den Leitungsverläufen im 
Rahmen der Erschließungsplanung.  
Die Hinweise und Anregungen werden zur Kenntnis 
genommen und haben keine Auswirkungen auf die 
Bebauungsplaninhalte. 

 noch Telekom  Zur Versorgung des Planbereichs mit Telekommunikati-
onsinfrastruktur durch die Telekom ist die Verlegung 
neuer Telekommunikationslinien im Plangebiet und au-
ßerhalb des Plangebiets erforderlich. 

Die Hinweise und Anregungen werden zur Kenntnis ge-
nommen und haben keine Auswirkungen auf die Bebau-
ungsplaninhalte. 

   Bitte teilen Sie uns zum Zweck der Koordinierung mit, 
welche eigenen oder Ihnen bekannten Maßnahmen Drit-
ter stattfinden werden. 

Dies erfolgt im Rahmen der Erschließungsplanung. 

   Für den rechtzeitigen Ausbau des Telekommunikations-
netzes sowie die Koordinierung mit dem Straßenbau und 
den Baumaßnahmen der anderen Leitungsträger ist es 
notwendig, dass Beginn und Ablauf der Erschließungs-
maßnahmen im Bebauungsplangebiet der Deutschen 
Telekom Technik GmbH unter der im Briefkopf genann-
ten Adresse so früh wie möglich, mindestens 4 Monate 
vor Baubeginn, schriftlich angezeigt werden. 

Kenntnisnahme 
Dies erfolgt im Rahmen der Erschließungsplanung. 
 

   Bei der Bauausführung ist darauf zu achten, dass Be-
schädigungen der vorhandenen Telekommunikationsli-
nien vermieden werden und aus betrieblichen Gründen 
(z. B. im Falle von Störungen) der ungehinderte Zugang 
zu den Telekommunikationslinien jederzeit möglich ist. 
Insbesondere müssen Abdeckungen von Abzweigkästen 
und Kabelschächten sowie oberirdische Gehäuse soweit 
frei gehalten werden, dass sie gefahrlos geöffnet und ggf. 
mit Kabelziehfahrzeugen angefahren werden können. Es 
ist deshalb erforderlich, dass sich die Bauausführenden 
vor Beginn der Arbeiten über die Lage der zum Zeitpunkt 
der Bauausführung vorhandenen Telekommunikationsli-
nien der Telekom informieren. Die Kabelschutzanweisung 
der Telekom ist zu beachten. 

Kenntnisnahme 
Dies erfolgt im Rahmen der Erschließungsplanung. 
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noch Telekom 
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noch Telekom 
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noch Telekom 
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noch Telekom 
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noch Telekom 
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noch Telekom 

 

 

 



Bebauungsplan Nr. II/3 „Jägerkaserne II und III, Bosestraße“ 
 
Behandlung der Stellungnahmen aus der Beteiligung gem. §§ 3 Abs. 2 und 4 Abs. 2 BauGB  
 

 21/40 

Nr. Behörde Datum Inhalt der Stellungnahmen Behandlung der Anregungen 
  

 
 
noch Telekom 
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noch Telekom 
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10.  Städtische Werke  

Netze + Service 
17.03.17 Seitens der Städtische Werke Netz + Service GmbH und 

der Städtische Werke Energie + Wärme GmbH bestehen 
generell keine Einwände.  

Die Hinweise und Anregungen werden zur Kenntnis ge-
nommen und haben keine Auswirkungen auf die Bebau-
ungsplaninhalte. 

   Wir machen Sie darauf aufmerksam, dass für die Versor-
gung des Gebietes eine neue Trafostation erforderlich ist. Die Hinweise und Anregungen wurden geprüft: 

   Für den Bebauungsplan II/6 ist bereits eine Trafostation 
im nördlichen Bereich gegenüber der vorhanden geplant 
und festgesetzt, so dass für den Bebauungsplan Nr. II/3 
eine  Trafostation Standortsicherung von 25 m² im Be-
reich der Bosestraße 7 (Standortvorschlag siehe beige-
fügte handschriftliche Skizze, welche nur zu Orientie-
rungszwecken gilt und nicht für Dritte bestimmt ist) erfor-
derlich ist. 

Die Prüfung, an welcher Stelle ein Standort im Gebiet mög-
lich ist, erfolgt im Rahmen der Erschließungsplanung. Dies 
wird Teil des städtebaulichen Vertrages, der wiederum 
zeitgleich mit dem Bebauungsplan abgeschlossen wird. 
Die Hinweise und Anregungen werden zur Kenntnis 
genommen und haben keine Auswirkungen auf die 
Bebauungsplaninhalte. 

   Vorbehaltlich der Entscheidung des Straßenverkehrsam-
tes sind alle öffentlichen Verkehrsflächen zu beleuchten. 
Bei der Erschließung ist ein Schutzrohr für die Straßenbe-
leuchtung vorzusehen.  

Eine Abstimmung erfolgt im Rahmen der Erschließungs-
planung 

11.  Uniper Kraftwerke GmbH 10.03.2017 Gegen das geplante Vorhaben gibt es aus unserer Sicht 
keine Einwände.  

 

   Nach dem Grubenbild befindet sich das Plangebiet im 
Bereich des Braunkohlebergwerksfeldes (Bergwerksbe-
rechtigung) „Vereinigte Glückauf". Im benannten Gebiet 
wurde allerdings, nach den hier vorliegenden Unterlagen, 
kein Bergbau betrieben. 

Die Hinweise und Anregungen werden zur Kenntnis ge-
nommen und haben keine Auswirkungen auf die Bebau-
ungsplaninhalte. 
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Nr. Name Datum Inhalt der Stellungnahmen Stellungnahmen des Planers / der Verwaltung 
12.  Wirtschaftsförderung 

Region Kassel 
 

01.02.2017 Wir danken Ihnen für die Übersendung des B-Plan Ent-
wurfs. Die Planung wird von uns begrüßt, auch wenn sie 
zu einem Verlust gewerblich nutzbarer Flächen an dieser 
Stelle führt. Dies kann jedoch nach unserer Auffassung 
weitgehend durch die Flächenpotenziale des neu entste-
henden „Gewerbepark Kassel-Niederzwehren" (Langes 
Feld) kompensiert werden. 

Die Hinweise und Anregungen werden zur Kenntnis ge-
nommen und haben keine Auswirkungen auf die Bebau-
ungsplaninhalte. 

   Da die Verfügbarkeit von attraktivem und bezahlbarem 
Wohnraum inzwischen auch als Standortfaktor eine er-
hebliche Rolle spielt, unterstützen wir die für dieses Areal 
geplante Entwicklung auch aus dieser Sichtweise heraus. 
Zudem dürfte die Planung auch dazu beitragen, eine er-
hebliche städtebauliche Verbesserung für das Gebiet 
herbeizuführen. 

Die Hinweise und Anregungen werden zur Kenntnis ge-
nommen und haben keine Auswirkungen auf die Bebau-
ungsplaninhalte. 

   Im Weiteren bitten wir noch zu prüfen, einen Teil der Flä-
chen ggfs. als Mischgebiet zu definieren, um z.B. Büro-
nutzungen oder die Einrichtung von Praxisräumen zu er-
möglichen. Entsprechende Anfragen dafür liegen uns vor. 

Die Hinweise und Anregungen wurden geprüft: 
Die Nutzungen als Büro- und Praxisräume sind als „nicht 
störendes Gewerbe“ sowie als „Anlage für gesundheitliche 
Zwecke“ im Bereich des Allgemeinen Wohngebietes be-
reits ausnahmsweise zulässig. So kann die Stadt Kassel 
im Rahmen Ihrer Planungshoheit diese Nutzungen gezielt 
zulassen. Zudem war im Rahmen der Wettbewerbsvorga-
ben sowie des Rahmenplanes die Vorgabe zur Entwick-
lung eines Allgemeinen Wohngebietes getroffen. 
Eine Ausweisung von Mischgebietsflächen wird somit nicht 
erfolgen. 
Die Hinweise und Anregungen werden zur Kenntnis 
genommen und haben keine Auswirkungen auf die 
Bebauungsplaninhalte. 

13.  Amt 37 - Feuerwehr 
 

09.02.2017 aus brandschutztechnischer Sicht nehme ich zu vorlie-
gender Planung wie folgt Stellung: 

 

   1. Sind oder werden im Planungsgebiet Gebäude mit 
Brüstungshöhen über 8m über dem Gelände errichtet ist 
sicher zu stellen, dass je ein Fenster einer Nutzungsein-
heit über eine Feuerwehrdrehleiter zu erreichen ist (Feu-
erwehrzufahrt). 

Die Hinweise und Anregungen werden zur Kenntnis ge-
nommen und haben keine Auswirkungen auf die Bebau-
ungsplaninhalte, da diese im Rahmen der Hochbaupla-
nung einzuhalten sind  
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Nr. Name Datum Inhalt der Stellungnahmen Stellungnahmen des Planers / der Verwaltung 
   2. Bei Gebäuden, die ganz oder mit Teilen mehr als 

50m von einer öffentlichen Verkehrsfläche entfernt sind, 
sind Zufahrten oder Durchfahrten zu den vor und hinter 
den Gebäuden gelegenen Grundstücksteilen und Bewe-
gungsflächen herzustellen, wenn sie aus Gründen des 
Feuerwehreinsatzes erforderlich sind. Die Feuerwehrzu-
fahrten müssen bis zu einer Höhe von 3,50m von Be-
wuchs frei gehalten werden. 

Entsprechende Flächen sind im Rahmen des Bebauungs-
konzeptes bereits vorgesehen.  Die Hinweise und Anre-
gungen werden zur Kenntnis genommen und haben keine 
Auswirkungen auf die Bebauungsplaninhalte 

   3. Flächen für die Feuerwehr sind nach DIN 14090 
auszulegen. Zu- und Durchfahrten, Aufstell- und Bewe-
gungsflächen sind so zu befestigen, dass sie von Feuer-
wehrfahrzeugen mit einer Achslast von 10t und einem 
zulässigen Gesamtgewicht von bis zu 16t befahren wer-
den können. Decken, die befahrbar sind, müssen der DIN 
1055-3 (3:2006 Ziffer 6.4.4) entsprechen. 

Die Hinweise und Anregungen werden zur Kenntnis ge-
nommen und haben keine Auswirkungen auf die Bebau-
ungsplaninhalte. Die Hinweise werden im Rahmen der 
Erschließungsplanung berücksichtigt.  

 noch Amt 37 - Feuerwehr 
 

 4. Es ist eine ausreichende Löschwasserversorgung 
(DVGW-Arbeitsblatt W 405) über Hydranten im Abstand 
von nicht mehr als 100m sicher zu stellen. Der Löschwas-
serbedarf beträgt 96m3/h über eine Dauer von 2 Stunden. 

Die Hinweise und Anregungen wurden geprüft: 
Ein entsprechender Hinweis wird in den Textteil aufge-
nommen. 
Die Anregung und Hinweise werden berücksichtigt. 

   5. Einrichtungen für die Feuerwehr wie z. B. Hydran-
ten und Einspeisevorrichtungen sind gemäß DVGW-
Arbeitsblatt W 405 und W 331 auszuführen und ständig 
von Bewuchs frei zu halten. 

Die Hinweise und Anregungen werden zur Kenntnis ge-
nommen und haben keine Auswirkungen auf die Bebau-
ungsplaninhalte, da diese im Rahmen der Erschließungs-
planung einzuhalten sind  

   6. Die Objekte sind zugangsseitig dauerhaft und gut 
sichtbar mit Hausnummern zu versehen. 

Die Hinweise und Anregungen werden zur Kenntnis ge-
nommen und haben keine Auswirkungen auf die Bebau-
ungsplaninhalte, da diese im Rahmen der Hochbaupla-
nung einzuhalten sind 

   7. Zur schnellen Orientierung der Einsatzkräfte sind 
die Grundstückszufahrten dauerhaft und gut sichtbar mit 
Straßennamenschildern zu kennzeichnen, die zusätzlich 
mit den Hausnummern der von dort aus zu erreichenden 
Gebäude zu versehen sind. 

Die Hinweise und Anregungen werden zur Kenntnis ge-
nommen und haben keine Auswirkungen auf die Bebau-
ungsplaninhalte, da diese im Rahmen der Hochbaupla-
nung einzuhalten sind 

   8. Um jederzeit die Durchfahrt von Feuerwehr- und 
Rettungsdienstfahrzeugen zu ermöglichen, sind die 
Raumprofile der Fahrstraßen und Aufstellflächen bis zu 
einer Höhe von 3,50m von Bewuchs freizuhalten. 

Die Hinweise und Anregungen wurden geprüft: 
Ein entsprechender Hinweis wird in den Textteil aufge-
nommen. 
Die Anregung und Hinweise werden berücksichtigt. 

 
 

 9. Bei der Begrünung und Bepflanzung der Grund-
stücke ist im Falle der Sicherstellung des zweiten Ret-

Die Hinweise und Anregungen wurden geprüft: 
Ein entsprechender Hinweis wird in den Textteil aufge-



Bebauungsplan Nr. II/3 „Jägerkaserne II und III, Bosestraße“ 
 
Behandlung der Stellungnahmen aus der Beteiligung gem. §§ 3 Abs. 2 und 4 Abs. 2 BauGB  
 

 26/40 

Nr. Name Datum Inhalt der Stellungnahmen Stellungnahmen des Planers / der Verwaltung 
tungsweges über Leitern der Feuerwehr zu gewährleisten, 
dass Stellflächen für Feuerwehrleitern (tragbare Leitern 
oder Feuerwehrdrehleiter) vor den entsprechenden Fen-
stern der Nutzungseinheiten dauerhaft von Bewuchs frei 
bleiben. 

nommen. 
Die Anregung und Hinweise werden berücksichtigt. 

 noch Amt 37 - Feuerwehr 
 

 10. Beim Bau und Betrieb der Tiefgaragen und der 
Stellplätze ist die Garagenverordnung GaV zu beachten. 

Die Hinweise und Anregungen werden zur Kenntnis ge-
nommen und haben keine Auswirkungen auf die Bebau-
ungsplaninhalte, da diese im Rahmen der Hochbaupla-
nung einzuhalten sind 

14.  Amt 634 - Landschafts-
planung 

22.02.2017 Zu dem vorliegenden Bebauungsplan nehmen wir aus 
Sicht der Landschaftsplanung wie folgt Stellung: 

 

   Planungsrechtliche Festsetzungen  
   A 6 Führung von Versorgungsleitungen: 

Zur Vermeidung von Konflikten mit vorhandener und ge-
planter Vegetation bitten wir, die Nebenbestimmung zu 
ergänzen ..., “Vorhandene und geplante Vegetation ist bei 
der Leitungsführung zu berücksichtigen." 

Die Hinweise und Anregungen wurden geprüft: 
Zur Detaillierung wird die Festsetzung entsprechend der 
Anregung ergänzt. 
Die Anregung und Hinweise werden berücksichtigt. 

   A.7 Private Grünflächen: 
Zur Begrenzung der baulichen Anlagen in den privaten 
Grünflächen und zur Vermeidung von „Schotterbeeten" 
sollte die Formulierung wie folgt ergänzt werden: 
„Die Flächen sind von baulichen Anlagen freizuhalten. 
Wegeführungen incl. notwendiger Treppenanalagen, Sitz-
plätze, Spielanlagen sind zulässig. „Der Anteil baulicher 
Anlagen in den privaten Grünflächen darf 20% der Grün-
fläche nicht überschreiten. Die privaten Grünflächen sind 
vegetationsfähig herzustellen und zu begrünen." 

Die Hinweise und Anregungen wurden geprüft: 
Zur Detaillierung wird die Festsetzung entsprechend der 
Anregung ergänzt. 
Die Anregung und Hinweise werden berücksichtigt. 

   A.8.1 Pflanzgebot 1 (Pfg 1) Einzelbäume: 
Zur Sicherung der Qualität in der Ausführung bitte ergän-
zen: „Die Baumstandorte sind als begrünte Vegetations-
flächen mit mindestens 6 m2 Fläche auszubilden und 
nachhaltig gegen Überfahren zu schützen.  

Die Hinweise und Anregungen wurden geprüft: 
Da es sich Großteils um Bäume im Straßenraum handelt, 
soll weiterhin die Möglichkeit zu überdeckten Baumschei-
ben gegeben sein. 

   Dem Wurzelraum muss ein Volumen von mindestens 12 
m3 gewährt werden. 

Die Ausführungen zu Wurzelraumvolumen werden zur 
Detaillierung ergänzt. 

   Die Bäume sind dauerhaft zu erhalten und zu pflegen, 
abgängige Bäume sind zu ersetzen." 

Eine entsprechende Formulierung ist in der Festsetzung 
bereits enthalten. 
Die Anregung und Hinweise werden teilweise berück-
sichtigt. 
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   A.8.5 Fassadenbegrünung: 

Es fehlen Vorgaben zur Pflanzenauswahl und zur Dichte 
der Bepflanzung (St. / Ifm Fassade). 

 
Die Hinweise und Anregungen wurden geprüft: 
Der Anregung wird gefolgt und eine Pflanzenliste zur De-
taillierung wird ergänzt. Auf eine Festlegung von St/lfm 
Fassade wird verzichtet, da dies je nach Pflanze unter-
schiedlich zu treffen ist.  
Die Anregung und Hinweise werden teilweise berück-
sichtigt. 

   A.8.8 Gestaltung der Stellplätze und Zufahrten: 
„Zur Reduzierung der Aufheizung sind helle Farben mit 
hoher Abstrahlung zu verwenden."  

Die Hinweise und Anregungen wurden geprüft: 
Zur Detaillierung wird die Festsetzung entsprechend der 
Anregung ergänzt. 
Die Anregung und Hinweise werden berücksichtigt. 

   Bauordnungsrechtliche Festsetzungen  
 noch Amt 634 - Land-

schaftsplanung 
 B.1.2 Dachbegrünung:  

Formulierung wie A 8.3 
 

Die Hinweise und Anregungen wurden geprüft: 
Es wurde bewußt auf eine „doppelte“ Formulierung ver-
zichtet. Die Regelung zu Art der Begrünung ist in A 8.3 
enthalten und wird als ausreichend betrachtet. 
Die Hinweise und Anregungen werden zur Kenntnis 
genommen und haben keine Auswirkungen auf die 
Bebauungsplaninhalte. 

   B.3.1 Freiflächen: 
Zur Vermeidung von „Schotterbeeten" sollte die Formulie-
rung ergänzt werden: „Die Flächen sind vegetationsfähig 
herzustellen und zu begrünen." 

Die Hinweise und Anregungen wurden geprüft: 
Zur Detaillierung wird die Festsetzung entsprechend der 
Anregung ergänzt. (S. STN Nr. 3) 
Die Anregung und Hinweise werden berücksichtigt. 

   B.3.2 Abfallbehälter: 
„vom Straßenraum" bitte streichen. Es ist zu prüfen, ob 
die Abfallbehälter nicht grundsätzlich in den Tiefgaragen 
untergebracht werden können. 
 

Die Hinweise und Anregungen wurden geprüft: 
Eine Unterbringung in der Tiefgarage wurde im Vorfeld 
bzw. während der BPlan-Ausarbeitung in Betracht gezo-
gen, jedoch verworfen, da es nur eine Zu-/Ausfahrt aus 
der Tiefgarage geben soll, was eine Bereitstellung der 
Müllbehälter am Abholtag erheblich erschwert. 
Die Hinweise und Anregungen werden zur Kenntnis 
genommen und haben keine Auswirkungen auf die 
Bebauungsplaninhalte. 

   B.3.3 Einfriedungen: 
Die Höhe der Einfriedungen sollte auf 1,20 begrenzt wer-
den. Zur Durchlässigkeit für Kleintiere sind Einfriedungen 
mindestens 10 cm über dem Erdboden zu errichten. 
 

Die Hinweise und Anregungen wurden geprüft: 
An der maximalen Höhe von 1,5 m wird festgehalten, Zur 
Detaillierung wird die Festsetzung entsprechend der Anre-
gung zum Abstand Geländeoberfläche ergänzt. 
Die Anregung und Hinweise werden teilweise berück-
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sichtigt. 

   B.4.1 Stellplätze und Zufahrten: 
Zur Reduzierung der Aufheizung sind helle Farben mit 
hoher Abstrahlung zu verwenden. 

Die Hinweise und Anregungen wurden geprüft: 
Zur Detaillierung wird die Festsetzung A.8.8 entsprechend 
der Anregung ergänzt. 
Die Anregung und Hinweise werden berücksichtigt. 

   Hinweise  
 noch Amt 634 - Land-

schaftsplanung 
 C.5 Artenschutz, Maßnahmen zur Vermeidung: 

„außerhalb der Brutzeiten vom 01.10 bis 28./29. 02" miss-
verständlich; Es fehlt der Bezug zu den Bestandsgebäu-
den. 

Die Hinweise und Anregungen wurden geprüft: 
Der Zeitraum ist für beide Fälle (Gehölzrodungen und Ge-
bäudearbeiten) einheitlich festgelegt und wird nicht als 
missverständlich angesehen. Zudem ist auf das Fachgut-
achten hingewiesen, daß für weitere Informationen einge-
sehen werden kann. 
Die Hinweise und Anregungen werden zur Kenntnis 
genommen und haben keine Auswirkungen auf die 
Bebauungsplaninhalte. 

   C.7 Neupflanzung 
Bitte Hinweis auf FLL Richtlinie „Empfehlungen für Baum-
pflanzungen" ergänzen. 
 

Die Hinweise und Anregungen wurden geprüft: 
Zur Detaillierung wird die Festsetzung entsprechend der 
Anregung ergänzt.  
Die Anregung und Hinweise werden berücksichtigt. 

   C.9 Entwässerung: 
Hinweis auf Wasserrückhaltung durch Retentions-
Gründach ergänzen. 
 

Die Hinweise und Anregungen wurden geprüft: 
Zur Detaillierung wird die Festsetzung entsprechend der 
Anregung ergänzt.  
Die Anregung und Hinweise werden berücksichtigt. 

   Pflanzenlisten   
   D.2 und D.3: 

Es fehlen Angaben zur Pflanzqualität und bei D.3 zur 
Pflanzdichte (1 Strauch je 1,5 m2) 

Die Hinweise und Anregungen wurden geprüft: 
D.2: Pflanzgröße ist angegeben, auf nähere Detaillierung 
wird verzichtet 
D.3 Zur Detaillierung wird die Festsetzung entsprechend 
der Anregung ergänzt.  
Die Anregung und Hinweise werden teilweise berück-
sichtigt. 

   Planung 
Für den geplanten Umbau der Kreuzung sollen 10 Kasta-
nien und 4 Roteichen, davon 3 Beuys-Bäume, beseitigt 
werden. Bei den Bäumen handelt es sich teilweise um 
sehr alten Baumbestand mit hoher ökologischer Funktion. 
Die Roteichen sind Bestandteil einer Allee (Biotop gemäß 
§ 30 BNatSchG in Verbindung mit §13 HAGBNatSchG). 

Die Hinweise und Anregungen wurden geprüft: 
Die Möglichkeiten zum Erhalt der Bestandsbäume unter 
Verlagerung der Straße wurden geprüft und die ursprüng-
lich vorgesehene Planung in diesem Sinne bereits geän-
dert. So wurde die Aufweitung der Bosestraße auf ein un-
bedingt erforderliches Minimum reduziert und eine ehe-
mals vorgesehene Linksabbiegespur im nördlichen Kreu-
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Die Beseitigung der Bäume stellt einen erheblichen Ein-
griff dar. Die Notwendigkeit einer Beseitigung der Kasta-
nien im östlichen Bereich der Bosestraße ist zu hinterfra-
gen. Auch im westlichen Bereich der 

zungsbereich der Ludwig Mond Straße gänzlich gestri-
chen. Mit dem Umbau der Kreuzung werden an dieser 
Stelle erstmals auch die Belange von Fußgängern und 
Radfahrern berücksichtigt, so dass hierfür auch Flächen-
bedarfe bestehen. Weitere Optimierungen können nicht 
vorgenommen werden ohne diese wieder zu beschneiden, 
dem stehen die erforderliche Kreuzungsgeometrie mit den 
Zwangspunkten im Anschluss an die vorhandenen Stra-
ßen und letztlich auch die Flächenverfügbarkeit entgegen. 
In der Planungsphase war das Umwelt- und Gartenamt 
fachlich beteiligt und hat die geforderten Prüfungen selbst 
vorgenommen. Letztlich wurde der Variante III, als der mit 
dem kleinsten Eingriff in die Allee der Bosestraße, zuge-
stimmt. Die Hinweise und Anregungen werden zur 
Kenntnis genommen und haben keine Auswirkungen 
auf die Bebauungsplaninhalte. 

 noch Amt 634 - Land-
schaftsplanung 

 Bosestraße sind Planungsalternativen (Verschiebung der 
Fahrbahnen in nördlicher Richtung, Erhalt des vorhande-
nen Baumbestandes) zu prüfen. 

Die Hinweise und Anregungen wurden geprüft: 
Die Signalisierung des Knotenpunktes macht eine Aufwei-
tung der Einmündung der westlichen Bosestraße erforder-
lich um die Befahrbarkeit mit Schwerlastfahrzeugen si-
cherzustellen. Des Weiteren sind auch hier die Belange 
des Radverkehrs zu berücksichtigen. Die hierdurch zusätz-
lich benötigte Fahrbahnbreite kann durch eine Verschie-
bung der Fahrbahn in nördlicher Richtung nicht kompen-
siert werden, so dass der Erhalt des Baumbestandes nicht 
möglich ist. 
Die Hinweise und Anregungen werden zur Kenntnis 
genommen und haben keine Auswirkungen auf die 
Bebauungsplaninhalte. 

   Im Einmündungsbereich der inneren Erschließungsstraße 
in die Bosestraße sind 6 Bäume als zu erhalten festge-
setzt. Der westliche Baum ist aufgrund der Nähe zur Tief-
garage so nicht zu erhalten. Die Bäume sind in der Be-
standsbewertung des Büro BÖF nicht enthalten. 

Die Hinweise und Anregungen wurden geprüft: 
Sollte eine Tiefgarage tatsächlich errichtet werden, so ist 
die Anmerkung richtig. Da es sich um eine Angebotspla-
nung handelt, kann einen Bebauung auch ohne Tiefgarage 
erfolgen, so daß die Bäume weiterhin bestehen bleiben 
können. 
Die Hinweise und Anregungen werden zur Kenntnis 
genommen und haben keine Auswirkungen auf die 
Bebauungsplaninhalte. 
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15.  Amt 23 - Liegenschafts-

amt 
21.02.2017 Stellungnahme zum Bebauungsplanentwurf vom 21. Sep-

tember 2016: 
 

   1. Städtebaulicher Vertrag 
Die im beigefügten Lageplan grün dargestellten Teilflä-
chen der Grundstücke Gemarkung Wehlheiden, Flur 9, 
Flurstücke 38/45 und 38/46 mit einer Größe von insge-
samt etwa 396 m2 soll für öffentliche Verkehrszwecke 
(Anpassung Kreuzungsbereich Bosestraße/Ludwig-Mond-
Straße) in Anspruch genommen werden. 

 

   In dem städtebaulichen Vertrag zwischen der Stadt Kassel 
und der Global Conzept GmbH IMMOVATION AG Unter-
nehmensgruppe vom 12. Februar 2014/21. März 2014 
haben sich die Vertragsparteien auf den Abschluss eines 
gesonderten städtebaulichen Vertrages bezüglich der 
Herstellung der Bauflächen und der erforderlichen Er-
schließungsanlagen geeinigt. 

Die Hinweise und Anregungen werden zur Kenntnis ge-
nommen und haben keine Auswirkungen auf die Bebau-
ungsplaninhalte, denn der städtebauliche Vertrag ist nicht 
Gegenstand des Bebauungsplanverfahrens 

   In diesen gesonderten städtebaulichen Vertrag sind die 
Verpflichtung 

Die Hinweise und Anregungen werden zur Kenntnis 
genommen und haben keine Auswirkungen auf die 
Bebauungsplaninhalte. Die Anmerkungen sind im Rah-
men der Erstellung des städtebaulichen Vertrages zu be-
achten. 

    zur unentgeltlichen Übereignung der im Lageplan grün 
dargestellten Teilflächen der Grundstücke Gemarkung 
Wehlheiden, Flur 9, Flurstücke 38/45 und 38/46 (ins-
gesamt = etwa 396 m2) an die Stadt Kassel, 

 

    zur Übernahme der entstehenden Vertragsneben- und 
Vermessungskosten sowie 

 

    zur unentgeltlichen grundbuchlichen Sicherung des im 
Bebauungsplan festgesetzten Gehrechtes an der östli-
chen Gebietsgrenze zu Gunsten der Allgemeinheit 
durch die Eintragung einer beschränkten persönlichen 
Dienstbarkeit aufzunehmen 

 

   Bei der Aufstellung des gesonderten städtebaulichen Ver-
trages bitten wir, - 23 - zu beteiligen. 

 

   2. Geh- und Fahrrecht zu Gunsten der Allgemeinheit 
(Stadt Kassel)  
In dem Bebauungsplan ist eine fußläufige Anbindung der 
privaten Erschließungsanlage in den Park Schönfeld vor-

Die Hinweise und Anregungen wurden geprüft: 
Als Gehrecht ist die fußläufige Anbindung an den Park 
Schönfeld im Osten des Plangebietes vorgesehen. Dieses 
ist der Allgemeinheit bereits zugeordnet. 
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gesehen. Soll diese fußläufige Verbindung und die priva-
ten Erschließungsstraßen auch von der Allgemeinheit 
mitgenutzt werden können, wäre — soweit rechtlich erfor-
derlich wie weiter östlich bereits vorgesehen — auch hier 
ein Gehrecht festzusetzen und entsprechende ver-
pflichtende Erklärungen in den städtebaulichen Vertrag 
aufzunehmen. 

 
Es ist vorgesehen, daß die private Erschließungsstraße 
von der Allgemeinheit mitgenutzt wird. Die dafür erforderli-
chen Regelungen werden über vertragliche Vereinbarun-
gen getroffen sowie über die Eintragung der Rechte im 
Grundbuch gesichert. 
Die Hinweise und Anregungen werden zur Kenntnis 
genommen und haben keine Auswirkungen auf die 
Bebauungsplaninhalte. 

   3. Private innere Erschließung 
Es davon auszugehen, dass der Investor mit dem Verkauf 
der Wohnungen auch für die privaten Verkehrsflächen 
Miteigentum bilden wird. Erfahrungsgemäß sind private 
Erschließungsanlagen bei einer Vielzahl von Eigentümern 
problembehaftet (Unterhaltung, Verkehrssicherungspflicht, 
etc.). 

s.o. 

 noch Amt 23 - Liegen-
schaftsamt 

 Sollten zu einem späteren Zeitpunkt die Eigentümer der 
privaten Erschließungsfläche eine Übernahme durch die 
Stadt Kassel anstreben, wird eine eigentumsrechtliche 
Regelung bei einer Vielzahl von Eigentümern sehr auf-
wendig und sehr problembehaftet sein. Zumal davon aus-
gegangen werden muss, dass die bauliche Substanz der 
Verkehrsflächen zu Lasten der Stadt Kassel wieder her-
gestellt werden muss. 

s.u. 

   Von — 23 — wird eine öffentliche Erschließung des Bau-
gebietes präferiert. Anderenfalls sollte darauf hingewiesen 
werden, dass eine spätere Übernahme in die Baulast der 
Stadt Kassel ausgeschlossen ist und der Bauherr ent-
sprechende Sicherungen zur langfristigen privaten Unter-
haltung vorsehen muss. 

Die Hinweise und Anregungen wurden geprüft: 
s.o. 
Die Hinweise und Anregungen werden zur Kenntnis 
genommen und haben keine Auswirkungen auf die 
Bebauungsplaninhalte. 
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 noch Amt 23 - Liegen-
schaftsamt 
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16.  Amt 40 - Schulverwal-

tungsamt 
20.02.2017 Wir bedanken uns für die Möglichkeit einer Stellungnah-

me zu dem o.a. Bebauungsplan. 
Die geplante Bebauung wird Auswirkungen auf die Be-
schulung und die Betreuung der Kinder im Stadtteil haben. 
Das im Bebauungsplan beschriebene Baugebiet findet 
sich im Grundschulbezirk der Auefeldschule. Die Entfer-
nung des Baugebietes zu der Schule wird voraussichtlich 
650 bis 800 Meter betragen. 
Die Schule ist eine dreizügig arbeitende Grundschule mit 
zusätzlicher Intensivklasse. Die Schule arbeitet noch nicht 
im Ganztag, die Betreuung findet in dem in der Schule 
gelegenen Hort statt. Die Raumkapazitäten der Schule 
sind erschöpft, daher wurde im laufenden Schuljahr die 
Beschulung einer Intensivklasse der Auefeldschule an der 
benachbarten Friedrich-Wöhler-Schule vereinbart. 
Die Geburtenzahlen für den Schulbezirk der Auefeldschu-
le sind derzeit steigend, so dass weiterhin mit einer Drei-
zügigkeit der Auefeldschule gerechnet wird. Dieser Trend 
wird durch die nahegelegene Gemeinschaftsunterkunft für 
Flüchtlinge noch verstärkt. 

 

   Ausgehend von den angegebenen 580 geplanten Wohn-
einheiten und den bisher festgelegten Grundschulbezirks-
grenzen ist es nicht möglich, die in das Baugebiet zuzie-
henden Kinder im Grundschulalter ohne bauliche oder 
satzungsrechtliche Veränderungen in den Grundschulbe-
zirk der Auefeldschule zu geben. 
Für die Auefeldschule wird derzeit ein neues Raumkon-
zept entwickelt, bei dem sowohl die steigenden Schüler-
zahlen als auch die Einführung von Ganztag und der Aus-
bau von Inklusion Berücksichtigung finden sollen. 
Langfristig wird dies nicht ohne den Neubau von Räumen 
und einer Mensa möglich sein. 

Die Unterbringung von Schülern ist Aufgabe des Schul-
verwaltungsamtes. Das Bauvorhaben mit dem anstehen-
den zusätzlichen Bedarf an Schulplätzen ist dort seit Vor-
liegen des Architekturwettbewerbs aus 2014 bekannt. 
Ersatzräumlichkeiten werden, wie in der Stellungnahme 
beschrieben, rechtzeitig mit Aufsiedlung des Gebietes 
geschaffen. 
Die Hinweise und Anregungen werden zur Kenntnis 
genommen und haben keine Auswirkungen auf die 
Bebauungsplaninhalte. 

   Um eine kurzfristige Entlastung der Raumsituation zu 
schaffen, wird die Satzung der Grundschulbezirke in Kas-
sel überarbeitet. In diesem Rahmen soll auch der Grund-
schulbezirk der Friedrich-Wöhler-Schule und der Auefeld-
schule überprüft und gegebenenfalls neu ausgerichtet 
werden. 
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 noch Amt 40 - Schulver-

waltungsamt 
 Seitens des Schulverwaltungsamtes bestehen keine Ein-

wände gegen den Bebauungsplan. Wir bitten jedoch dar-
um, bei der Planung die Notwendigkeit einer sicheren 
Überquerung der stark befahrenen Ludwig-Mond-Straße 
zu berücksichtigen, um einen sicheren Schulweg zu ge-
währleisten. 

Die Hinweise und Anregungen wurden geprüft: 
Im Zuge des Umbaus in einen vierarmigen Knotenpunkt 
werden für jeden Knotenpunktarm signalisierte Fußgän-
gerfurten hergestellt, so dass eine verkehrssichere Que-
rungsmöglichkeit gewährleistet ist. 
Die Hinweise und Anregungen werden zur Kenntnis 
genommen und haben keine Auswirkungen auf die 
Bebauungsplaninhalte. 

17.  Amt 53 - Gesundheitsamt 
Region Kassel 

20.02.2017 Das o.g. Gebiet ist durch hohe Lärmbelastungen geprägt. 
Um die Lärmbelastung für das geplante Allgemeine 
Wohngebiet so gering wie möglich zu halten, wurden im 
Rahmen der vorgelegten Planungsunterlagen bestimmte 
nachvollziehbare bauliche Schallschutzanforderungen 
festgelegt, da aktive Schallschutzmaßnahmen nicht um-
setzbar sind. 

 

   Aus Sicht des Gesundheitsamtes werden diesbezüglich 
keine weiteren Hinweise/Anmerkungen vorgebracht. 

Kenntnisnahme 

18.  Amt IF - Frauenbüro 22.02.2017 Es gibt vom Frauenbüro aus keine Einwände oder Nach-
fragen zum o. g. Bebauungsplan. 

Kenntnisnahme 

19.  KASSELWASSER 21.02.2017 Seitens KASSELWASSER bestehen keine grundsätzli-
chen Einwände zum vorliegenden Bebauungsplan. Wir 
bitten jedoch folgende Anregungen zu beachten: 

Die Hinweise und Anregungen werden zur Kenntnis ge-
nommen und haben keine Auswirkungen auf die Bebau-
ungsplaninhalte. 

    Da es sich im Bebauungsplangebiet um private 
Grundstücks- und Verkehrsflächen handelt, muss die 
Entwässerung über private Abwasseranlagen sicher-
gestellt werden, die einer Genehmigung von 
KASSELWASSER bedürfen. Es müssen vom Bau-
herrn entsprechend Entwässerungsanträge bei 
KASSELWASSER, Sachgebiet Grundstücksentwässe-
rung und Gewässer gestellt werden. 

Die Hinweise und Anregungen werden zur Kenntnis ge-
nommen und haben keine Auswirkungen auf die Bebau-
ungsplaninhalte, da diese im Rahmen der Erschließungs-
planung einzuhalten sind und zudem über Verträge ent-
sprechende Regelungen getroffen werden. 

    Auf den Grundstücken müssen die Abwasserströme in 
Schmutz- und Regenwasser getrennt werden. Die pri-
vaten Sammelkanäle können hingegen im Mischsy-
stem verlegt werden. 

Die Hinweise und Anregungen werden zur Kenntnis ge-
nommen und haben keine Auswirkungen auf die Bebau-
ungsplaninhalte, da diese im Rahmen der Erschließungs-
planung einzuhalten sind 

    Aufgrund der Geländetopographie empfehlen wir auf 
der östlichen Seite des Plangebietes eine Trasse für 
einen Kanal freizuhalten, um die geplanten Gebäude 
an der Grenze zur Jägerkaserne I zu entwässern. Die-

Die Hinweise und Anregungen werden zur Kenntnis ge-
nommen und haben keine Auswirkungen auf die Bebau-
ungsplaninhalte, da diese im Rahmen der Erschließungs-
planung einzuhalten sind. 
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se Gebäude können im Freigefälle nicht an einen Ka-
nal in der oberhalb liegenden Privatstraße angeschlos-
sen werden. Die im Bebauungsplanentwurf enthalten-
de und mit einem Gehrecht versehene Trasse könnte 
dafür grundsätzlich in Frage kommen. Allerdings müs-
sten die anzubindenden Hausanschlüsse dann in der 
Pflanzfläche und damit in der Böschung verlegt wer-
den. Unter Umständen ist deshalb eine Kanalverle-
gung zwischen der Pflanzfläche und den Gebäuden 
sinnvoll. Der Investor sollte die Entwässerung daher 
frühzeitig in seinen Planungen, auch zum Bebauungs-
plan, berücksichtigen. 

 noch KASSELWASSER   Die Festsetzung von Gründächern und das Verwenden 
von wasserdurchlässigen Belägen, dort wo es den Re-
geln der Technik nach möglich ist, sind unbedingt bei-
zubehalten. 

Die Hinweise und Anregungen werden zur Kenntnis ge-
nommen und haben keine Auswirkungen auf die Bebau-
ungsplaninhalte. 

    Unter Punkt 3.3. der Begründung bitten wir den 
2.Absatz „Die Kanäle in der Bosestraße .... in der Re-
gel deutlich höher liegen" komplett zu streichen. Statt-
dessen bitten wir um folgende Formulierung: „Die inne-
re Erschließung des Plangebietes hat mit Privatkanä-
len zu erfolgen. Die technischen Regelwerke (u.a. DIN 
1986-100) und die Vorgaben aus der Satzung über die 
Abwasserbeseitigung in der Stadt Kassel sind zu be-
achten." Der dritte Absatz ist zu Beginn wie folgt zu er-
gänzen: „Unter Berücksichtigung der im Bebauungs-
plan ausgewiesenen Flächenbeschaffenheit sind nach 
Aussage von KASSELWASSER ...." 

Die Hinweise und Anregungen wurden geprüft: 
Die Begründung wird entsprechend der Anregung überar-
beitet. 
Die Anregung und Hinweise werden berücksichtigt. 

    In Bezug auf die Belange der Wasserversorgung bitten 
wir, die Städtischen Werke Netz-und Service GmbH 
direkt am Verfahren zu beteiligen. 

Diese wurden beteiligt s. Ziffer 10 

20.  Amt 6631 - Straßenver-
kehrs- und Tiefbauamt 

21.02.2017 Vielen Dank für die Möglichkeit die verkehrliche Belange 
in den B-Plan zu integrieren sowie für die angenehme 
Zusammenarbeit. Nachfolgend nehmen wir zum o. g. 
Bebauungsplan Stellung mit der Bitte um Berücksichti-
gung: 

 

   Die im B-Plan und in der Begründung beschriebenen und 
gekennzeichneten Verkehrsflächen, Maßketten, Markie-
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rungen und Festlegungen bzgl. Fahrbahnbreiten sind als 
Empfehlung zu kennzeichnen. Anderenfalls bedürfen 
selbst kleinste Änderungen, z. B. die Freigabe eines 
Gehweges für den Radverkehr oder eine spätere Modifi-
zierung von Stellplatzanordnung, einer B-Plan-Änderung. 
Bitte nehmen Sie diesbezüglich folgenden Satz in die 
Planzeichenerklärung zu den Verkehrsflächen mit auf: 

   „Die im Plan dargestellte Unterteilung der öffentlichen 
Verkehrsflächen, die Maßketten und Markierungen sind 
nicht Gegenstand der Festsetzung des Bebauungspla-
nes." 

Die Hinweise und Anregungen wurden geprüft: 
Zur Detaillierung wird der Bebauungsplan entsprechend 
der Anregung ergänzt.  
Die Anregung und Hinweise werden berücksichtigt. 

 noch Amt 6631 - Straßen-
verkehrs- und Tiefbauamt 

 Die Begrifflichkeit im B-Plan „Gehrecht zu Gunsten der 
Allgemeinheit" ist in „Geh- und Radfahrrecht zu Gunsten 
der Allgemeinheit" zu ändern. 

Die Hinweise und Anregungen wurden geprüft: 
Der Bebauungsplan wird der Anregung entsprechend zur 
Klarstellung ergänzt. 
Die Anregung und Hinweise werden berücksichtigt. 

   Die Anlagen sind als Hinweise für die weiteren Verträge 
zu verstehen, die sich dem B-Plan-Verfahren anschließen. 

Die Hinweise und Anregungen werden zur Kenntnis ge-
nommen und haben keine Auswirkungen auf die Bebau-
ungsplaninhalte. 

   Für Rückfragen steht Frau Renner unter der oben ge-
nannten Telefonnummer oder per E-Mail unter  
lore.renner@kassel.de gerne zur Verfügung. 

 

   Anlagen: 
Anlage 1) Angaben für den objektbezogenen Stellplatzbe-
darf im Radverkehr  
Anlage 2) Plan mit Anmerkungen 
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noch Amt 6631 - Straßen-
verkehrs- und Tiefbauamt 
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noch Amt 6631 - Straßen-
verkehrs- und Tiefbauamt 

 

 

 

21.  Amt 51 - Jugendamt 10.03.2017 Aus Sicht des Jugendamtes ist es zu begrüßen, dass an 
dieser zentralen Lage in der Stadt Kassel Wohnraum 
auch für Familien entwickelt wird. So weit möglich bitten 
wir darum, mit dem Investor zu vereinbaren, dass es ins-
gesamt einen möglichst großen Anteil von Wohnungen 
gibt, die für Familien geeignet sind. Ein Teil davon sollte 
so entwickelt werden, dass auch einkommensschwächere 
Familien in dieses Quartier ziehen können. 

Die Hinweise und Anregungen werden zur Kenntnis ge-
nommen und haben keine Auswirkungen auf die Bebau-
ungsplaninhalte. 
Also grobe Orientierungswerte sind zunächst Wohnungs-
anteile von 55 % 3-Zi-Wohnungen und 30 % 4-Zi-
Wohnungen angedacht. Somit wird ausreichend Wohn-
raum für Familien geschaffen. 



Bebauungsplan Nr. II/3 „Jägerkaserne II und III, Bosestraße“ 
 
Behandlung der Stellungnahmen aus der Beteiligung gem. §§ 3 Abs. 2 und 4 Abs. 2 BauGB  
 

 39/40 

Nr. Name Datum Inhalt der Stellungnahmen Stellungnahmen des Planers / der Verwaltung 
   Bei der derzeitig geplanten Baustruktur rechnen Wir mit 

einem Zuzug von Kindern in folgender Größenordnung: 
rund 60 Kinder u3 und jeweils rund 75 Kinder ab 3 Jahren 
bis zum Schuleintritt sowie im Grundschulalter. Für diese 
Kinder werden zusätzliche Betreuungsmöglichkeiten be-
nötigt (Umfang etwa eine Hortgruppe und 2 Krippen-und 3 
Kigagruppen bzw. 4 aü-Gruppen). 
Aus Sicht des Jugendamtes ist es deshalb erforderlich, 
bei der Entwicklung des Gebietes eine Kita mit minde-
stens zwei Gruppen (eher mehr) und entsprechender 
Außenfläche mitzuplanen.  

Die Hinweise und Anregungen wurden geprüft: 
Im Rahmen des Bebauungskonzeptes des Investors ist die 
Errichtung einer Kindertagesstätte vorgesehen (vgl. Ziffer 
3.1 Begründung). Diese soll im denkmalgeschützten Ge-
bäude der Fläche „Jägerkaserne II“ entstehen. 

   Wir bitten das Planungsamt deshalb, in dem städtebauli-
chen Vertrag eine entsprechende Vereinbarung zu treffen. 

Die Hinweise und Anregungen wurden geprüft: 
Im Städtebaulichen Vertrag wird eine Vereinbarung über 
die Einrichtung von Räumen für eine KITA getroffen. 
Die Hinweise und Anregungen werden zur Kenntnis 
genommen und haben keine Auswirkungen auf die 
Bebauungsplaninhalte. 

 noch Amt 51 - Jugendamt  Neben privaten wohnungsnahen Spielmöglichkeiten in 
den Höfen zwischen den Gebäudezeilen halten wir die 
Einrichtung einer zentralen, öffentlichen Spielfläche für 
Kinder bis 6 Jahre in einer Größe von mindestens 500 qm 
für notwendig. 

Die Hinweise und Anregungen wurden geprüft: 
Da es sich um Privatflächen handelt, widerspricht die 
Festsetzung eines öffentlichen Spielplatzes dem Grund-
konzept. Zumal im Park Schönfeld in unmittelbarer Nähe 
ein öffentlicher Spielplatz vorhanden ist und im Gebiet 
selbst geeignete Spielbereiche für die Anwohner geschaf-
fen werden. Im Städtebaulichen Vertrag verpflichtet sich 
der Bauträger in den fünf, den jeweiligen Gebäudezeilen 
zugeordneten Freiflächen, Kleinkinderspielbereiche in 
angemessener Größe von min. 150 m² herzustellen.  
Die Hinweise und Anregungen werden zur Kenntnis 
genommen und haben keine Auswirkungen auf die 
Bebauungsplaninhalte. 

   Aus Sicht von Kindern, Jugendlichen und Familien ist eine 
Durchlässigkeit des neuen Quartiers in alle Richtungen 
notwendig, um möglichst kurze (Fuß-)Wege zu ermögli-
chen. 
Wir bitten deshalb darum, folgende Wegerechte zu si-
chern: Die Hinweise und Anregungen wurden geprüft: 

    das Wegerecht in Richtung Westen vom Werkhofcafé 
zum Spielplatz am Park Schönfeld (hier gibt es derzeit 

Die derzeitige Nutzung des Gebäudes als Werkhofcafé 
lässt in diesem Bereich eine fußläufige Anbindung zu. Da 
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bereits einen Durchgang mit Tor) die Gebäudeabstände eine Fußwegführung ohne Beein-

trächtigung privater Belange nicht zulässt, wird die Stadt 
Kassel Kontakt mit den Eigentümern aufnehmen und eine 
privatrechtliche Lösung anstreben. Die bestehende Wege-
verbindung kann im Rahmen des Bestandsschutzes weiter 
aufrechterhalten werden.  
Die Hinweise und Anregungen werden zur Kenntnis 
genommen und haben keine Auswirkungen auf die 
Bebauungsplaninhalte. 

 noch Amt 51 - Jugendamt   mindestens einen öffentlichen Weg als Ost-West-
Verbindung innerhalb des Quartiers zwischen den 
neuen Bauzeilen  

 ein Wegerecht in Richtung Osten (Jägerkaserne I), 
u.a. damit die Straßenbahn-Haltestelle Park Schönfeld 
fußläufig auf kurzem Weg und abseits der Hautver-
kehrsstraßen erreicht werden kann 

Durchquerungsmöglichkeit zwischen den Gebäudezeilen 
ist im städtebaulichen Entwurf angelegt und immer ge-
danklich berücksichtigt worden. Durch Vereinbarung im 
Städtebaulichen Vertrag und Eintrag im Grundbuch wird 
die ost-westliche Querung gesichert. 
Die Hinweise und Anregungen werden zur Kenntnis 
genommen und haben keine Auswirkungen auf die 
Bebauungsplaninhalte. 
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